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Pressemitteilung 

 

Fakten zu Mund-Nase-Bedeckungen 

Berufsgenossenschaften und Unfallkassen erhalten derzeit vermehrt Anfragen zum 
Gebrauch von Mund-Nase-Bedeckungen (MNB). Hintergrund dieser Anfragen ist die 
Sorge, dass das Tragen von MNB der Gesundheit schaden könnte. Hierzu erklärt der 
Spitzenverband der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen, die Deutsche Ge-
setzliche Unfallversicherung (DGUV): 

"Den Berufsgenossenschaften und Unfallkassen liegen aktuell keine Informationen 
vor, die belegen, dass das Tragen einer MNB aus textilem Gewebe die Atmung in ei-
nem gesundheitsgefährdenden Maße beeinträchtigt oder eine so genannte 'CO2-
Vergiftung' auslösen könnte. Umgekehrt sehen die Träger der gesetzlichen Unfallver-
sicherung in MNB eine Maßnahme, das Risiko von Tröpfcheninfektionen mit dem 
Coronavirus Sars-CoV-2 zu verringern, wenn der Mindestabstand nicht gewährleistet 
ist. 

Ordnen Arbeitgeber den Einsatz von MNB an, sind sie verpflichtet, dies in ihrer Ge-
fährdungsbeurteilung zu berücksichtigen. Dies hat in den vergangenen Monaten im-
mer wieder zu Nachfragen bei den Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung ge-
führt - insbesondere hinsichtlich der Tragedauer und Erholungszeiten. Die DGUV hat 
daher im Mai eine Empfehlung (PDF, 117 kB) veröffentlicht. 

Darin empfiehlt sie für MNB bei mittelschwerer körperlicher Arbeit eine Tragedauer 
von zwei Stunden mit einer anschließenden Erholungszeit von 30 Minuten. Während 
der Erholungszeit geht es darum, die MNB abzulegen; eine Arbeitspause ist damit 
nicht gemeint. Bei leichter Arbeit ist auch eine Verlängerung der Tragedauer auf 3 
Stunden möglich. In der betrieblichen Praxis ist es außerdem oft möglich, situations-
bedingt für kurze Zeit die MNB abzunehmen, wenn der Mindestabstand von 1,50 Me-
ter zu anderen Personen gewährleistet werden kann. In diesen Fällen sollte in der 
Regel bereits eine ausreichende Erholung möglich sein. 

Die Empfehlung liefert Arbeitgebern Orientierungswerte. Sie macht jedoch keine ver-
bindlichen Vorgaben. Insbesondere lässt sich aus ihr nicht ableiten, dass Hygiene-
pläne und betriebliche Regelungen, die das Tragen von MNB vorsehen, hinfällig 
sind. Auch lässt sich keine Verpflichtung für Arbeitgeber daraus herleiten, Vorsorge-
untersuchungen nach ArbmedVV anzubieten.  

Weiterführende Informationen zum Schutz vor Sars-CoV-2-Infektionen am Arbeits-
platz geben die branchenspezifischen Hinweise der Berufsgenossenschaften und 
Unfallkassen. 

https://www.dguv.de/medien/inhalt/praevention/themen_a_z/biologisch/kobas/tragezeitbegrenzung_kobas_27_05_2020.pdf
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Die Hinweise für Schulen orientieren sich an diesen Empfehlungen, sind aber geson-
dert zu betrachten. Für Kitas, Schulen und Hochschulen haben die Unfallversiche-
rungsträger Schutzstandards veröffentlicht. Eine Liste mit häufig gestellten Fragen ist 
unter www.dguv.de/corona-bildung/schulen/faq zu finden." 
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Stellungnahme des Koordinierungskreises für Biologische Arbeitsstoffe (KOBAS) der DGUV

Empfehlung zur Tragezeitbegrenzung für Mund-Nase- 
Bedeckungen (MNB) im Sinne des SARS-CoV-2-Arbeits-
schutzstandards und der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel
27.5.2020, aktualisierte Fassung 7.10.2020

Einleitung

Bei nicht einhaltbaren Schutzabständen sind nach SARS-
CoV-2-Arbeitsschutzstandard und SARS-CoV-2-Arbeits-
schutzregel Mund-Nase-Bedeckungen zur Verfügung zu 
stellen und zu tragen. In der Praxis werden sowohl Mund-
Nase-Bedeckungen („Community-Masken“) als auch me-
dizinische Gesichtsmasken („OP-Masken“) getragen. Die 
DGUV und die gesetzlichen Unfallversicherungsträger wur-
den auf Probleme hinsichtlich der Tragedauer hingewie-
sen und um eine entsprechende Empfehlung gebeten.

Diese Empfehlung bezieht sich auf Tragezeiten im Gel-
tungsbereich des SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandards und 
der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel und ausdrücklich 
nicht auf andere Bereiche, wie z.B. das Tragen von medizi-
nischen Gesichtsmasken zum Patientenschutz im Ge-
sundheitsdienst.

Empfehlung

Derzeit liegen im Zusammenhang mit dem SARS-CoV-2-Ar-
beitsschutzstandard und der SARS-CoV-2-Arbeitsschutz-
regel noch keine Empfehlungen zu Tragezeitbegrenzun-
gen für Mund-Nase-Bedeckungen (MNB) vor.

Die derzeit vorliegendenErkenntnisse ( siehe Erläute-
rungen) lassen den Schluss zu, dass Mund-Nase-Bede-
ckungen aus Baumwolle, Leinen oder Seide sowie medizi-
nische Gesichtsmasken ähnliche Atemwiderstände wie 
partikelfiltrierende Halbmasken mit Ausatemventil auf-
weisen können.

Es werden daher für Mund-Nase-Bedeckungen („Commu-
nity-Masken“) und medizinische Gesichtsmasken, wenn 
sie im Rahmen des SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandards 
und der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel getragen werden, 

Tragezeitbegrenzungen und Erholungspausen wie für 
 filtrierende Halbmasken mit Ausatemventil nach der 
DGUV Regel 112-190 „Benutzung von Atemschutzgeräten“ 
empfohlen.

Die DGUV-Regel 112-190 empfiehlt für partikelfiltrierende 
Halbmasken mit Ausatemventil (einschließlich FFP1) bei 
mittelschwerer Arbeit (Atemminutenvolumen 20 bis 
40 l/min.) und fortwährenden Gebrauch eine Tragedauer 
von zwei Stunden mit einer anschließenden Erholungs-
dauer von 30 Minuten. Möglich sind dann drei Einsätze 
pro Arbeitsschicht. Während der Erholungsdauer geht es 
darum, nicht die Maske zu tragen, es ist keine Arbeitspau-
se gemeint. Tätigkeiten, die ohne Maske durchgeführt 
werden können, sind weiterhin in der Erholungsdauer 
möglich.

Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung sollte berück-
sichtigt werden, ob auf Grund der Arbeitsschwere (Atem-
minutenvolumen), durch Umgebungseinflüsse (Lufttem-
peratur, Luftfeuchte, Wärmestrahlung), auf Grund der 
Bekleidungseigenschaften (z.B. schwere Schutzkleidung) 
oder auch auf Grund individueller Dispositionen der Be-
schäftigten eine geänderte Tragedauer angezeigt ist. So 
ist bei leichter Arbeit eine Verlängerung der Tragedauer 
auf 3 Stunden möglich.

In der betrieblichen Praxis ist es außerdem oft möglich, 
situationsbedingt öfter für kurze Zeit die MNB abzuneh-
men, ohne dabei sich und andere zu gefährden. In diesen 
Fällen sollte in der Regel bereits eine ausreichende Erho-
lung möglich sein.

Im Übrigen wird auf die branchenspezifischen Konkreti-
sierungen der gesetzlichen Unfallversicherungsträger 
verwiesen ( siehe Übersicht), die gegebenenfalls weite-
re Hilfestellungen für die Gefährdungsbeurteilung geben 
können.
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https://www.dguv.de/medien/inhalt/praevention/themen_a_z/biologisch/kobas/erlaeuterungen_tragezeitbegrenzung_kobas_7_10_2020.pdf
https://www.dguv.de/medien/inhalt/praevention/themen_a_z/biologisch/kobas/erlaeuterungen_tragezeitbegrenzung_kobas_7_10_2020.pdf
https://www.dguv.de/de/praevention/corona/sonderseiten-corona/index.jsp


Die Mund-Nase-Bedeckung ist bei Durchfeuchtung zu 
wechseln, spätestens arbeitstäglich.

Der Arbeitgeber hat im Rahmen der Gefährdungsbe-
urteilung nach § 5 ArbSchG die Pandemiesituation im 
Betrieb zu beurteilen und die notwendigen Schutzmaß-
nahmen abzuleiten. Bei der konkreten Festlegung der 
Tragezeiten wird dringend empfohlen, den zuständigen 
Betriebsarzt hinzuzuziehen.

Die vorliegende Empfehlung ist als Hilfestellung und 
Orientierung für die Betriebe einzuordnen, sinnvolle 
Tragezeiten für die Beschäftigten festzulegen, nicht als 
verbindliche Vorgabe.
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